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Luzern, Samstag

«o. A«.

den 15. Christmonat

1838.

Schweizerische Rirchenzeitnng,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.
Ketten und Henker sind grobe Instrumente, die die Tyrannei vormals anwendete. Aber in unsern Tagen hat die Civilisation Alles, bis

auf den Despotismus, vervollkommnet. Die Fürsten batten die Gewalt materialisirt; die demokratischen Republiken unserer Tage haben
dieselbe eben so intellektuell gemacht, wie den menschlichen Willen, den sie zwingen wollen. Unter der absoluten Herrschaft eines Ein,
zigen schlug der Despotismus, um bis auf die Seele zu kommen, grob auf den Kbrver, die Seele schwang sich unter seinen Streiche»
über diesen hinauf; in den demokratischen Republiken läßt die Tyrannei den Leib in Ruhe und halt sich geradeswegs an die Seele.

T o q u e v i l l e.

Kirchliche Angelegenheiten des Kantons Glarus.

Wir haben noch keine Regierung mit Ehren auS dem

Kampf mit der katholischen Kirche scheiden gesehen. Wie

sehr aber auch ein Verfahren, wie das der preußischen Re-

gierung, jeden rechtlichen Menschen und zwar auch Prote-
skanten mit Widerwillen erfüllte, so kommt dasselbe denn

doch noch in keinen Vergleich mit der Weise, womit man

in der Schweiz gegen katholische Institutionen, katholische

Geistliche uud Laien verfahren sieht. Ausgezeichnet ist hier
die Regierung in GlaruS. In Deutschland weiß man noch

nichts von einem Verfahren, wie die Glarnerregierung ein-

gehalten hat, da sie vier katholische Geistliche als Kri-
mi n alverb rech er vor Gericht zog und bestrafte, einzig

weil sie in der Angelegenheit der Eidesleistung und der ge.

meinsamen Näfelscrfahrt sich dem Befehle des bischöflichen

Administrators unterzogen, welchen die Regierung
selbst damals nochalSsolchenanerkaunle. Billig
fragte Jedermann, auch wer sonst jeder willkührlichen An-
ordnung der Regierung das Wort zu sprechen gewohnt ist,

warum denn nur vier Geistliche kriminell bestraft wurden,
da doch alle acht katholischen Geistlichen im Kanton Glarus
in dieser Sache gleich gehandelt halten. Weil entfernt,
von solcher Inkonsequenz, welche der Willkür zur Seite
geht, abzustehen, thut die Regierung darin jetzt nur wieder

einen Schritt weiter. Die Angelegenheit/ um die eS sich

jetzt handelt, ist folgende.

In Rro. 64 der „Glarner-Zeitung« erschien ein Ar-
tikcl gegen einen dieser katholischen Geistlichen, den hochw.

Hrn. Kaplan Bru h in in Netstall, welcher sich dadurch
veranlaßt fand, die ehrenkränkenden Zulagen in einer öffent-
lichen Erklärung als Lügen und Verläumdungcn zu-
rückzuweisen und den Einsender, wenn er dies nicht wollte
auf sich beruhen lassen, vor den kompetenten Richter zu

laden. In dieser öffentlichen Erklärung kommt unter An-
derm auch folgende Stelle vor: «Auf die drohende Bemer-
«kung (dcS Einsenders): ««man möchte mich auö dem Glnr-
««nerlande in die March zurückschicken«« u. s.w. erwidere ich

«einfach, er werde damit seinen Zweck nicht erreichen; denn

«weder hier noch dort werde ich aufhören, der Wahrheit
«frei und offen daö Wort zu sprechen, zumal ich hauptsäch-
«lich darum Priester bin, und mit mir werden alle wahren
«Katholiken nicht ablassen, den ihnen vom Oberhaupte der
«katholischen Kirche gegebenen Bischof frei und unum-
«wunden anzuerkennen — und zwar dies aus dem

«wesentlichen Grunde, weil man außer dem bischöf-
«lichen Verbände kein Katholik sein kann.«

Diese Stelle in der öffentlichen Erklärung veranlaßte
nun folgende Aktenstücke, welche aufö Neue beweisen, in
welche fatale Stellung sich die hohe Standesregierung
von Glarus hineingearbeitet, und wie wenig sie Ursache

hat, ihren kurzsichtigen Rathgebern, und wenn sie auch an
einem Vororte sein sollten, Dank zu zollen.
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GlaruS, 28. Dezemb. 1838.

An den Tit. Herrn Kaplan Bruhin in Netstall.'

Tit.!
Nachdem der löbliche Rath von dem in Nro. 45 der

„Glarner-Zeitung" inserirten Artikel mit der Unterschrift
A. Bruhin, Kaplan in Netftall Kenntniß erhalten hat, sind

wir beauftragt worden, Sie anzufragen:

1) Ob dieser Artikel wirklich von Ihnen zum Einrücken

in das Blatt, so wie er erschienen ist, eingesandt wurde;
und bejahenden Falls,

2) Ob Sie als in hiesigem Kanton ftationirter Geist-

licher den Herrn I. G. Bossi in Chur, zuwider dem am

19. April d. I. gefaßten Beschluß des löblichen dreifachen

Landrathes, der Ihnen nicht unbekannt sein wird, als recht-

mäßigen Administrator für die Katholiken von Glarus an-

sehen und anerkennen.

Ihre diessallsigcn Erklärungen belieben Sie beförderlich

zu Handen des Raths dem Tit. StandeSpräsidio schrift-
lich zuzusenden. Wobei Sie ihrer steten Hochachtung ver-
sichert die Kanzlei. In deren Namen der Rathsschreiber:

Cham.

An den löblichen Rath des hohen Standes Glaruö.

Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren!
Auf das verehrliche Schreiben, welches Hochdieselben

unterm 28. NovembriS a. e. an mich richteten, kann ich

nicht anstehen, auf die erste Frage mit Ja zu antworten.
Auf die zweite Frage muß ich als Katholik ebenfalls mit
Ja antworten. Hicmit glaube ich aber dem von Ihnen
angeführten NathSschlusse vom 19. April n. 0. nicht entgegen

zu handeln. Denn die Landesverfassung garantirt in den

4 und 78 die katholische Religion auf das feierlichste.—
Folglich ist es mir nach der Landesverfassung gestallet,
den Hochw. Bischof Johann Georg Bossi in Chur,
so lange alS rechtmäßigen Bischof oder Administrator der

Katholiken in GlaruS anzuerkennen, bis Hochdieselben uns
an eine andere kirchlich-bischöfliche Behörde auf katholisch-
kirchlichem Wege angewiesen haben werden, waS bis heute
meines Wissens noch nicht geschehen ist. —

ES kann und soll auch keiner protestantischen Behörde
in einem paritätischen Lande entgehen, daß die Wesenheit
des Katholizismus in der Einheit besteht, und daß man
ohne Bischof und Papst unmöglich katholisch heißen und
sein kann. Sollen die angeführten in der Verfassung
keine Illusion sein, so ist durch dieselben auch Bischof und
Papst garantirt, und der Beschluß vom 19. April steht mit
selben und somit mit der Verfassung im Widerspruch. In
dieser Ueberzeugung erwarte ich mit Zuversicht, Hochdieselben
werden meine Offenheit nicht nur nicht üblen, sondern alS
pflichtgemäß und verfassungstreu anzuerkennen belieben. —

Diesen Anlaß benutzend gebe ich mir die Ehre, mich

in unbegränzrer Hochachtung und Ergebenheit zu zeichnen

Euer Hochwohlgeboren

Netstall, den 3. Dez. 1838. unterthänigster Diener

Jos. Alois Bruhin, Kaplan.

Nun muß hiezu noch bemerkt werden, daß nicht bloö

die noch übrigen katholischen Geistlichen im Kant. GlaruS

den Hochw. Bischof von Chur alS ihren rechtmäßigen bischöf-

lichen Administrator anerkennen, sondern auch seither der

Kapuziner Guardian, welcher einstweilen in Glarus die ka-

tholische Pfarrei versieht, sich nur als vom Hochw. Johann

Georg Bossi gesetzt und bevollmächtigt anerkennt. Allein die

Regierung achret eS wenig, bei denen, welche ihr zugethan sind

und ihr zu Gefallen handeln stillschweigend vorüberzugehen

und zu ignoriren, was sie an denen straft, welche der Kirche

treu sind; wollte Hr. Bruhin sich auch jetzt noch zu einer

Untreue an der Kirche entwürdigen, so hätte ihm die Re-

gierung immer noch eine Hinterthüre offen gelassen.

Die Polemik der Katholiken gegen die Protestanten.

Der Kampf zwischen den Katholiken und den Prote-
stanken hat seit einiger Zeit wieder bedeutend gewachsen...

Die letztverflossenen Dezennien hatten einen solchen Jndiffe-
rentiömuS herbeigeführt, daß man sich einerseits mit der

Hoffnung schmeichelte, der Friede sei so weit hergestellt,

daß beide Confessionen sich gegenseitig gar wohl dulden

können, ja man träumte sogar von einer möglichen Aussöhnung

und gegenseitigen Verständigung durch Nachgiebigkeit auf
beiden Seiten; katholische Kirchen wurden in protestantischen,

protestantische Kirchen in katholischen Orten eröffnet; Män-

ner von nicht sehr christlicher Gesinnung glaubten dagegen, eS

werden wohl bald beide Confessionen zu Ende gehen, und ein ge-

mcinsameS Grab werde beide Leichen einschließen. Aber

Gott führte die Sache einen andern Weg; er erweckte auf

katholischer Seite einen jungen Mann, ausgerüstet mit allen

möglichen Gaben, um eine ernste Polemik gegen die Pro-
testanten zu eröffnen und die Gegensätze wieder zu beleuchten.

Dieser Mann war Möhler, und sein Werk die Symbolik.

Möhler hat das allgemeine Zeugniß für sich, daß er aus-

gezeichnet liebevoll und bescheiden war, fern von aller

Leidenschaft, die nur kämpfen will, um zu streiten. ES ist

ein Glück für die katholische Sache, daß gerade ein solcher

Mann den Kampf begonnen; die Protestanten sollten daraus

erkennen, daß nicht H aßdie Katholiken gegen ihre Glaubens-

brüder antreibt, sondern nur jene einzig ächte Liebe, welche vor

allem die Wahrheit sucht und mit demjenigen, der in der Wahr-

heit geeint ist, die Einheit auch in der Liebe knüpft. Möhler 6

Gegner, Dr. Baur in Tübingen, spielte den Streit ins Ge-

biet der L e i d e nscha ft hinüber, und alS er nichts ausrichtete,
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kam ihm die protestantische Regierung zu Hülfe, gebot dem

Professor Möhler Schweigen, worauf dieser stch von einem

Orte entfernte, wo die freie, leidenschaftlose Besprechung

nicht geduldet wurde. Und in der That muß man einen

unfehlbaren Richter zugeben, der in letzter Instanz entschei-

det und dadurch dem Streit ein Ende macht; oder es muß

freie Besprechung zugegeben werden; das Gegentheil ist eine

offene Erklärung, bei dem verbleiben zu wollen, was man

hat, auch auf die Gefahr hin, daß man dem Irrthum zu--

gethan sei. Was Möhler begonnen, wurde von ihm und

nach ihm von Andern fortgeführt. Anlaß dazu bot die Re-
formationSfeier in Genf, die Auswanderung der Zillerthaler,
vorzüglich aber das Verfahren der preußischen Regierung
gegen ihre katholischen Unterthanen. Durch die Wegfüh-

rung des Erzbischofs von Köln wurden die Katholiken aller-
wärts gegen die Protestanten aufgereitzt. Aber auch hier
wie überall war nicht auf Seite der Katholiken die Leiden-

schaft, die Gewaltthätigkeit, die Aufreizung, sondern von
den Protestanten ist sie ausgegangen und zwar nicht in dem

einzig lobenswerthen Bestreben, durch Aufhellung der Streit-
punkte die Sache zu einer Ausgleichung zu führen, sondern

um diejenigen, die stch nicht einverstanden erklärten, nie-

derzuschreien oder mit Gewalt zu unterdrücken. Auch in
diesem Blatte find einige solche Artikel erschienen, nament.
lich über die Entwicklung des Protestantismus in Genf
und im Waadtland, wie er stch in offiziellen und aktcn-

mäßigen Verhandlungen kund gab. Daß den Protestanten
das Bild nicht gefallen kann, welches ihnen dadurch wie
in einem Spiegel von ihrem wahren religiösen Zustand ent.
gegengchalten wird, das kann uns nicht verwundern. Aber
trügen würden fie stch, wenn sie darin eine feindselige
Absicht von unserer Seite wahrnehmen wollten. Wir
thaten eö einerseits, um die Kathcliken in den jämmerlichen
religösen Zustand derer blicken zu lassen, welche stch von

unserer Kirche getrennt haben, damit ste um so Vertrauens-
voller sich der Kirche anschließen; anderseits sollten die

Protestanten durch dieses ihr wahres Bild aufmerksam ge-

macht werden, wie weit ste davon entfernt find, die Wege
der sichern und untrüglichen Wahrheit zu gehen. Die «Neue

ref. Kirch. Ztg." irrt stch sehr, wenn fie darin eine feind-

selige Absicht von Seite der Katholiken voraussetzt.

Aktenstücke aus dem Aargau.

Wir haben in Nr. Z6 dieses Blattes eine Beschwerde,

schrift mitgetheilt, welche einige Männer der Pfarrei (nicht
des Bezirks, wie eS dort irrig heißt) Muri gegen den Be-
zirksamtmann Weibel wegen Unterdrückung des Petitions-
rechtes an die hohe Regierung des Kantons Aargau einge-
geben haben. Diese Regierung hat nun über jene Eingabe

entschieden und die von ihrem Amtmann ausgegangene

Unterdrückung auf ihre eigene Rechnung genommen. Wir
lassen hier die Aktenstücke folgen. Daö erste ist die Antwort
der Regierung an den BezirkSammann Weibel, das zweite

(in der nächsten Nummer folgende) eine erneuerte Beschwer,

beschrift von 100 Petenten mehr als die erste zählte.

Aarau den 21. Herbstmonat 18Z8.

Landammann und Kleiner Rath des KantonS
Aargau an das Tit. Bezirksamt Muri.

Hochgeehrter Herr!
Eilf Bürger der Pfarrgemeinde Muri, an deren Spitze

Hr. Großrath und alt Gerichtschreiber Frei unterzeichnet ist,

führen vermittelst Zuschrift vom 29. August bei uns Be-

schwerde über das bezirköamtliche Verbot, die Kirchgemeinde

Muri zu versammeln, um wegen der von uns verfügten Zu-
rückweisung des bisherigen PfarrvikarS, Pater AmbroS Chri-
sten ins Kloster, eine Petition berathen und beschließen zu

können.

Nicht nur verstoße sich dieses Verbot gegen das vcr-
fassungsgemäß einem Jeden für stch allein oder vereint mit
Andern zugesicherte Petitionsrecht. Es sei von Ihnen am

14. und 15. August abhin den betreffenden Gemeindevor-

stehern sogap älles gemeinschaftliche Petitioniren
in dieser Sache unter Drohung untersagt worden, wes-

halb die Petenten vön uns für jetzt und die Zukunft Abstel-

lung aller amtlichen Hemmnisse in Ausübung des Petitions,
rechts verlangen.

Nun geht aber fürs erste aus Ihrem AmtSbericht vom

12. d. M. hervor, daß Sie weder jetzt noch früher alles
Petitioniren untersagt haben, daß Sie vielmehr eS stch

zur unverbrüchlichen Pflicht gemacht, innert den Gränzen,

welche das Gesetz aufstelle, und somit die öffentliche Ruhe
eS gestalte, das Petitionsrecht in keiner Welse zu verküm-

mern. Die Beschwerde ist somit schon in dieser Beziehung

keineswegs auf Wahrheit gegründet. Weiter ergiebt es stch,

daß, um in fraglicher Sache zu petitioniren, nicht etwa
blos die Bürger, welche einen solchen Schritt zu thun Wil-
lenö waren, einzeln, oder unter stch privatim zusammen-

treten sollten, sondern daß die ganze politische Korporation
der Kirchgenossen als solche, welche zugleich diejenige der

Kreisbürgerversammlung ist, durch ihre Vorsteher hiezu offi-
ziell versammelt, und auf diese Weise ein Mehrheitsbeschluß
alS WillenSmeinung der ganzen Kirchgemeinde erzielt wer-
den wollte. ES wollte somit daS Petitionsrecht keineswegs

in der Weise ausgeübt werden, wie die Verfassung eS aus-

spricht, alS persönliches Recht einzelner oder mehrerer Bür-
ger, sondern als Korporationsrecht einer ganzen Genossen-

schaft.

Nun ist eS aber eben so ausdrückliche Vorschrift der

Verfassung tn h. ZI, daß Orts-, GemeindS- und KreiSbür-
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ger alS solche sich zur Ausübung ihrer Suchte anders nicht

versammeln dürfen, alö in den gesetzlich bestimmten
Angelegenheiten der Orlsbürgerschaft, der Gemeinde

und des KreiseS. Daß diese Vorschrift auch auf den vor-

liegenden Fall der Kirchgemeindevcrsammlung Anwendung

finde, wird um so weniger in Abrede gestellt sein, alö hier

die Kirchgenossen zugleich die Kreiöbürgerschaft ausmachen.

Allein auch abgesehen hievon, müssen wir Ihrer Handlungö-
weise unsere volle Billigung ertheilen, da die im Wurfe ge-

legene Petition keinen andern Zweck haben konnte, als mit
Vorstellungen gegen eine Regierungsverfügung einzukommen,

welche auf einer für den ganzen Kanton bestehenden und in
Anwendung gebrachten Verordnung beruht, der Verordnung

nämlich, daß NichlkantonSbürger in der Regel nicht

alS Vikarien angestellt werden dürfen.

Gegen die Handhabung dieser Verordnung im vorlie-

gcnden Falle konnte offenbar die Kirchgemeinde als solche

keinerlei Nemonstrationsrccht gesetzlicher Weise zustehen und

demnach die beabsichtigte Versammlung keine andere Wir-
kung haben als diejenige, das Ansehen der Regierung in

Vollziehung einer allgemeinen Verordnung zu lahmen, und

die Kirchgcnossen alS solche, auf eine der öffentlichen Ord-

nung im Staate nachtheilige Weise dagegen einzunehmen.

Sie werden demnach den Eingangs erwähnten Petemen er-

öffnen, daß wie Ihr Benehmen vollkommen in Gesetz und

Verfassung begründet erfunden haben, die Beschwerde der

Petentcn hinwieder nur mißbilligen können, wie sie einer-

seitS thatsächliche Entstellung sich erlaubt, anderseits aber

sich haben beigehen lassen, eine Amtshandlung alö Mißbrauch
der Amtsgewalt zu bezeichnen, welche offenbar, und im Sinne
der Verfassung bloS dem von Seite der Pelenten beabsich-

tigten Mißbrauch des PetitionSrechts zu steuern bestimmt

war und somit nicht bloS in der vollen Befugniß, sondern

selbst in der Pflicht deS Beamteten gestanden sei. Weder

der Negierung, noch ihren AmtSleuten werde eS je beifallen,
das verfassungsmäßige Recht der Bürger, zu petitioniren,
irgendwie hemmen zu wollen, so wenig alS sie hinwieder
einen ordnungswidrigen Mißbrauch dieses schönen Rechtes
dulden und durch irgend welche Schritte sich würden abHallen

lassen, gegen wiederholte Widerhandlungcn vorzukehren, was
Gesetz und Recht mit sich bringen.

Mi: wahrer Hochachtung
Der Landammann:

(8iZ.) E. Dorer.
Der StaatSschreiber:

(8iS.) L. Rin gier.
ES kann auch dem ungeübtesten Denker nicht entgehen,

daß eine Regierung auf diese Weise bei anscheinender Ans-
rechthaltung des PetitionSrechteö dasselbe ganz aufhebt, oder

es aus die Fälle reduzirt, wo es nach ihrem Wunsche und

somit auch ganz überflüssig wäre. Die Winkelzüge deS obi-

gen Schreibens wird die nächstens folgende Petition der

Bürger von Muri genügend aufhellen.

Kirchliche Nachrichten.

Luzern. Die VV. Franziskaner der zwei aufgehobenen

Klöster lassen sich in der R. Z. Z. und im Schweizerboten

wiederholt übermäßig loben mit Beimischung von Ausfällen
über die Ultramontaner, den kath. Verein :e. Da wir nicht
glauben können, daß die Gelobten selbst unklug genug wären,
sich mit so ungebührlichem Lobe in den genannten Blättern
zu prostituiren, so möchten wir ihren Freunden wohlmeinend
rathen, von solchem Thun fürdcr abzustehen, weil dadurch

leicht Jemand könnte bewogen werden einmal dieses Lob ans
die Wahrheit zu reduziren, die dann keineswegs so

glänzend ausfallen möchte. Wir haben von Anfang an uns vor-

genommen, von dieser Sache kein Wort in diesem Blatte
zu sagen, als nur einfach das Geschehene zu referiren, weil
die Sache so gar keine erbauliche Seite darbietet, daß,

wenn man auch der Regierung das Recht nicht zuerkennt,

Klöster von sich aus aufzuheben, doch im gegebenen Falle
die Wahl schwer ist, ob man den Beschluß der Regierung
ungeschehen wünsche», oder ob man ihr danken soll, daß sie

einmal weggeräumt hat, waö sich schon längst überlebt hatte.
Am 10. d. M. sind die Franziskaner mit ihrer Beschwerde-

schrift gegen den Kleinen Rath vom Großen Rath insofern

abgewiesen worden, alS Alles in den Aufhebungöbeschluß

des Klosters zusammengepackt wurde. Der Gr. Rath ge-

nehmigte gleichzeitig den geschehenen Verkauf der Güter
deS Klosters St. Urban, und den Ankauf eines HofeS vom

Kloster Rathhausen für 36,000 Gulden zu Handen deS

Staates. Diese Anordnungen haben an schein end etwas

sehr Einladendes. Die wahre Absicht läßt sich aber errathen,

wenn man bedenkt, daß auf die Frage, wer nun den Er-
lös der Güter des Klosters St. Urban kapitalisircn soll, der

Antrag, daß dieses natürlich durch das Kloster selbst gesche-

hen soll, verworfen wurde. Die Negierung wird solche

Mühe nicht umsonst auf sich nehmen wollen! Auch die Fran-
ziökaner hatten sich in ihrer Zuschrift beim Gr. Rath be-

schwert, daß man ihnen von den verkauften Gütern keine

Zinsen habe zukommen lassen, wie man ihnen doch verheissen

hatte. Dies Beispiel dürfte wieder Nachahmung finden wollen.

St. Gallen. ES verdient der Erwähnung, daß bei

den im September gesetzlich erfolgten Erneuerungswahlen

der gesammten Schulräthe der 86 kath. Schulgcmeinden

unsers KantonS achtund fünfzig Geistliche zu deren

Mitgliedern ernannt worden sind. ES ist dies ein Beweis,

daß entweder die Geistlichen, die vor wenigen Jahren nochr

vom Schulgebiet möglichst entfernt zu halten sich alle Mühe
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gaben, oder aber die wählenden Gemeinden den Beruf der

Seelsorger und die Stellung der Geistlichen zu der Schule
besser erkennen und beachten gelernt haben.

— Den 6. d. M. hat der karh. Administrationsrath,
oder vielmehr bei gleichstehenden Stimmen daö entscheidende

blinde LooS den Hrn. Unterpfarrer Zürcher mit der Ober,

pfarrstelle an hiesiger kalh. Hauptkirche beschenkt. — DaS

gute Volk, dessen laute Wünsche bei dieser merkwürdigen

Beförderung des bekannten Hrn. Zürcher keine Berücksichti-

gung fanden, trauert und klagt; die Radikalen jubeln, weil
ihnen das erste Glied an der planirten Kette gelungen. DaS

zweite wird sein: Hr. Rektor Federer als Unterpfarrer und

zugleich Präsident deö ErzichungSralhs; daS dritte: Hr.
Kantonalschulinspektor Hclbling als Seminardirektor und

Rektor an der Kantonsschule; daS vierte Dann, heili.
gcr GalluS sieh herab auf die früher Dir geweihte Stätte! —
Doch die Zukunft wird bessere Früchte bringen, als der

KlauS gebracht hat. ES kann und wird, wie wir hoffen,

noch der eine oder der andere Ring an der saubern eiser-

nen Kette springen. — Der Mensch denkt, Gott lenkt! —

(WahrheitSfr.) Der »Erzähler" findet, daß hier ein Mann

Noth that wie Hr. Dekan Zürcher, „der seine Instruktionen
nicht von Rom holt." Gleich viele Stimmen mit ihm

hatte Hr. Pfarrer Greith in MörSwyl.

Aargan. Am 5. d. wählte der Convent von Muri
im Beisein der Acbbte aus den Benediktinerklöstern Rheinau
und Engelberg und des RegierungSabgeordnelen Landammann

Dorrer den Hochw. Adalbert Regli, auS Urscrn, zum

Prälaten. Dieser hat sich alS Statthalter, besonders in der

schwierigen Zeit der Abwesenheit des verstorbenen Prälaten
Ambros, daö volle Vertrauen deS Convents erworben.

Deutschland. IJ. kk. HH. der Herzog Johann
von Sachsen, seine Gemahlin und Kinder haben der

Redaktion der «hist. pol. Blätter" in München, für die VV.
Franziskaner am heil. Grabe 200 fl. zugesendet.

— Der allg. K. Z. f. D. u. d. Schw. wird aus

Würtemberg berichtet, daß die Angelegenheit der ge-
mischten Ehen auch in der Diözese Rot ten bürg in

Anregung gebracht werde. Mehrere Geistliche stellten an das

bischöfliche Ordinariat eine Anfrage- um eine Antwort im

Sinne des päpstlichen Breve zu provociren. Besonders unter

der jüngern Geistlichkeit regt sich ein solcher Geist, bei

welcher die Lehren, die der verstorbene Möhler ausgestreut,

üppig fortwuchern. Dagegen tröstet man sich mit dem Ver.
trauen auf den Bischof Keller, welcher der protest. Re.
gierung zu aufrichtig ergeben sei, als daß er einen

solchen Schritt thue, wie ihn die Kirche fordert, deren

Bischof er ist. Nicht minder vertröstet man sich der Ge-

filinung der protest. Regierung, bei welcher der Entschluß

fest stehe, den kath. Geistlichen, welche sich sollten bewegen

lassen, im katholischen Sinn in den gemischten Ehen zu

handeln, die Te mporali en zu sperren d. h. gegen das

Gewissen mit Gewalt einzuschreiten. Die tiefste Wchmulh

ergreift unS, so oft wir einen karh. Geistlichen, noch mehr

wenn wir einen kath. Bischof von den Gegnern unserer

Kirche mit Lob überschütten sehen, weil er in ihre Plane

zum Nachtheil der Kirche eingegangen. ES kann auch wahr,

lieh in den Augen eines redlichen Menschen für den KleruS

keine größere Herabwürdigung geben als daS Lob: der Kir-
che untreu zu sein, welcher man eidlich Treue gelobt hat.

Vaicrn. Für die neue Anstalt der Jesuiten, welche

in Landöberg nach dem Muster der in Freiburg gegründet

wird, zirkulirt in München eine Einladung für Aktiensub.

cription, die Aktie zu 600 fl., der Gcsammtbetrag ist

100,000 fl. Für 70,000 sind schon unterzeichnet; Lands-

berg allein unterzeichnete für 30,000 fl.

München, den 22. Nov. Se. Majestät unser

allergnädigster König geruhten die Bitte deS hochwürdigsten

Bischofs von Würz bürg, seine Schenkung von 1000 fl.
für die Wächter deS heil. Grabes der königl. Stiftung von

10,000 fl. beilegen zu dürfen, allerhuldvollst zu genehmigen;
und an alle hochw. bischöfl. Ordinariate BaiernS diese aller,
höchste Genehmigung bekannt zu geben, mit der huldvollsten

Aeußerung, daß sämmtliche milde Beiträge der Diözesen,

wenn der Geber nicht ausdrücklich über seine Gabe eine

andere WillenSmeinung auSspricht, der königl. Stiftung,
deren Verwaltung dem Hochw. Erzbischofe von München
übertragen bleibt,angereiht werden können. Durch diese An-
ordnung wird in unserm Vaterlande eine ncue Wohlthätigkeics-
stiftung, welche den allgelicbten LandeSvater als ersten

Begründer der spätesten Nachwelt nennen wird, zum
erhabensten Zwecke begründet, den Wächtern des hl. Grabes,
welche an der heiligsten Stätte um Segen für Baiern'S
großmüthigsten Monarchen, daS königliche HauS, und für
daö ganze Königreich zum Himmel beten werden, eine

nachhaltige Unterstützung gesichert, und das schönste Denk,
mal der christlichen Liebe, welche mit dem hl. Grabe des

Erlösers jeden Christen verbindet, zur Ehre und VerHerr,
lichung Gotteö aufgerichtet. Sr. Maj. königl. Herz wußt«
in Seiner Weisheit und Gerechtigkeit somit eine nie ver.
siegende Quelle der Wohlthaten den frommen Wächtern des

hl. Grabes allerhuldvollst zu eröffnen. Wer wird nicht mit
doppeltem freudigen Gemüthe sein Schärflein der könial.
Stiftung beifügen, das steteZinsen für Wohlthun tragen wird,
und zum würdigsten Zwecke die Gabe bestimmt? (K.K.Z.)

Preußen. Aachen, 27. Nov. Ueber das Geschick
der vom hiesigen KleruS und den verschiedenen Dekanaten
unseres Regierungsbezirks nach Berlin abgegangenen Bitt-
gesuche um Befreiung deö Erzbischofs verlautet noch immer
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nichts Näheres. Man fangt daher hier an sich das lange

Schweigen zu Gunsten des hohen Gefangenen auszulegen/ da

eine abschlägige Antwort sonst nicht so spät zu erfolgen pflegt.
Der Versuch, die Wahrheit jenes Schrittes selbst in Zwei-
fel zu ziehe»/ hat hier nicht im mindesten befremdet. ES ist

dieses zwar eine leicht durchschauliche/ aber doch noch immer

benutzte Methode/ die moralische Wirkung wichtiger Begcb-

nisse/ wenn auch nur momentan/ zu brechen, damit ein un.
befangener Blick in die Sachlage erschwert und getrübt
werde. Was aber die Berliner Angabe/ daß dergleichen Pe,
titionen von Rom aus zur Pflicht gemacht worden, anbe-

trifft, so ist man hier um so begieriger auf dieses römische

Aktenstück, als daraus vielleicht auch erhellen dürfte, ob der

innere Brand, welcher sich mit jedem Tage mehr der Gemüther

bemächtigt, und um dessen Ausbruch zu verhüten Hauptfach-

lich die Bitlenden sich dem Throne genaht, auch von Rom

auS geboten worden ist! — Als Beleg für unsere Angabe

fügen wir eines der verschiedenen Bittgesuche bei, dessen ein-

fache ungeschmückte Sprache keines weiter» Commentars

bedarf.

Allerdurchlauchtigfter, großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

Mit der pflichtschuldigsten Unterwürfigkeit nahen wir
unterzeichnete Dekane und Pfarrer den Stufen des Thrones,

um Ew. k. Maj. unsern und unserer Gemeinden großen Kum-

mcr allerunlerthänigft vorzustellen, indem wir sehnlichst wün-

sche» unser festes Vertrauen zu Allcrhöchstdesselben väter-

licher Milde auch dadurch bestens zu bekunden, daß wir
in unserer demüthigften Bitte es wagen, selbst für unsern

Landesvater schmerzliche Seiten zu berühren. Mit dem freu-
digsten Jubel sah das Kölnische Erzbisthum im I. 1836

durch die geistliche und weltliche Macht einen Mann auf den

erzbischöflichen Stuhl erhoben, der die Religion der Selbst-

verläugnung und die Liebe so einfach, so beharrlich und so

getreu geübt, und so unschätzbare Eigenschaften in sich ver-

einigte, wie es von Clemens August allgemein anerkannt

ist. Wie mußten wir daher vor Schrecken aufs tiefste er-

schüttert werden, als wir im November 1837 gegen diesen

Oberhirten schwere Klagen und zugleich die Abführung des-

selben auS der Erzdiözese vernahmen. Undenkbar war uns
die Möglichkeit, daß unser allverehrter Vater in Christo

mit Wissen und Willen sich eines Verbrechens schuldig ge-

macht; nur hoffen, wünschen und beten konnten wir, daß

die uns auf unserm Standpunkte nicht einleuchtenden etwaigen
dringenden Beweggründe zu solchen Maßregeln gegen unsern

hochw. Erzbischof baldigst verschwinden möchten. Wie wir
nie in der Pflichtmäßigen Unterthanentreue und Liebe ge-
wankt, so suchten wir auch jetzt diese Gesinnung in den

Gemüthern unserer Gemeinden eifrigst zu pflegen, und es

bedürfte nur des Wortes, wie eS kath. Priestern ziemt, um
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sie von aller Gesetzwidrigkeit zurückzuhalten. So innig und

lebhaft auch der Schmerz gewesen, des Volkes treusinnige

Haltung hat sich erprobt, obgleich eS sich inzwischen durch
die feindseligsten, unverständigsten Beschimpfungen seines heiß-

geliebten Oberhirten und unserer heiligen Kirche vielfach auf
die schmerzlichste Weise verwundet gefühlt. Geruhen nur
Ew. Maj. unserer Erzdiözese traurigsten Zustand allergnä-
digst zu erwägen. Ohne unsern Hochw. Oberhirten sind wir
mit unsern Gemeinden nur eine verlassene Heerde und wer-
den mit jedem Tag mehr und mehr im Gewissen beunruhigt
und geängstigt. Ja, wir halten unö als katholische Priester
durch die Unterthanentreue verpflichtet, Allerhöchstdenselben

die Zunahme der Verstimmung des katholischen Volkes nicht

zu verhehlen. Wir wissen freilich, daß Ew. Majestät die

Bekanntmachung des Breve zu gestatten geruht, nach welchem

unsere Erzdiözese nur im Namen unsers bochwürdigften Erz-
bischofs verwaltet und seine kirchlichen Verordnungen auf-

recht erhalten werden sollen; allein eben dieses nöthigt uns

zu der unterthänigsten Bitte, daß Allerhöchstdieselbcn gnä-

digst geruhen wollen, die lange Reihe großer Wohlthaten
durch die Wiedereinsetzung unsers allvcrehrtesten Vaters in
Christo auf den erzbischöflichen Stuhl zu krönen, damit der-

selbe zur vollen Beruhigung und dankbarsten Freude der

ihm von Gott anvertrauten Heerde diese wieder in weiser

Friedliebe und frommem Eifer regiere. Möge Gottes Er-
barmung es also fügen und Ew. Maj. mir aller Segensfülle

segnen, und noch recht lange erhalten! Allerdurchlauchtigster,

allergnädigster König und Herr, Ew. Majestät allerunter-

thänigste Diener und allergehorsamfte Unterthanen, der De-

kan und sämmtliche Pfarrer deS Dekanats NN. Oktob. 1838.

— A u 6 Schlcsien. Nachdem nun auch der Bischof

Sedlag zu Pelplin eine Pastoralinstruktion erlassen und —,

vom dortigen Provinzial-Oberpräsidentcn zur Rücknahme

aufgefordert, unter der Drohung, daß sonst der Oberpräsi-

dent die Geistlichkeit von dem dem Bischof gebührenden Ge-

horsam entbinden würde — dennoch unerschütterlich darauf

besteht: so sind die armen Echtester nunmehr die Einzigen,
die noch ihr Knie beugen sollen! ES ist auch keine Hoffnung,

daß der Bischof seine Grundsätze ablegen und bessere annch-

men werde, da er wohl unter allen Bischöfen der Einzige

sein mag, dem die Gymnasien unter weltlichen Lehrern besser

gedeihen, als unter Geistlichen; dem das kanonische Recht

unnütz erscheint, weil ein preußisches Landrecht existirt;
dem selbst die Moral und die Patristik nichts taugt, weil

sie die Köpfe der jungen Leute verwirre, denen eS genug

sei, die Bibel zu studiren, um ihre Dogmata sich selbst da-

raus zu formiren; dem selbst die vom Tridentino anempfoh-

lenen geistlichen Seminarien nutzlos erscheinen, weil die Se-

minaristen im spätern Alter heraustreten und deren Unter-

Haltung der Kirche vergebliche Kosten verursachen würden;
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dem die von gemischten Ehen sich zurückziehenden Katholiken
als eine abgesondert sein wollende, alttestamentalische Jude»,
käste erscheinen. Dennoch hatten wir uns einiger Hoffnung
des Besserwerdens hingegeben, als unterm 7. August ». e.

ein bischöflicher Erlaß — den CanonikuS Hrn. vr. Schope

als Generalvikar unS anzeigend — an der Stirne zum er-

stenmal die Worte trug: „von des heil, apostol. Stuhles
Gnaden, Fürstbischof von BreSlau rc.« — allein MehrereS

ist nicht erfolgt. — Am schlimmsten ist noch, daß selbst Ehe-

dispensen mit der Klausel aus Rom kommend: „nt proles
in ticke cntlwlie» eckueuretur« — nicht nur in Berlin gleich

durch die Randglosse: „diese Bedingung ist null und nichtig,«
sondern auch selbst durch die bischöfl. Ausfertigung: „in «zu»»-
tum le^es eiviles »ckmittunt« — geändert werde», wo-

durch nun die Dispensen (versteht sich bei gemischten Ehen —
wenn noch ein Impeckimentmn eunoiricum obwaltet) — ganz

ungültig gemacht werden, wenn die vom apostol. Stuhle
gemachte Bedingung umgangen wird. Und solche Fälle sollen

in der Diözese nicht unter die Seltenheiten gehören. (M.p.Z.)
— Der IahrcStag der Gefangenführung deS Erz-

bischofS von Köln wurde zu Coblcnz in der Kirche St. Ca-

stor, die mit sämmtlichen Zunftfahnen ausgeschmückt war,
mit einem Hochamt gefeiert. Am 23. alS an dessen Ramenö-

fest, war ein Abendessen von mehr alS hundert Bürgern der

Stadt Coblenz, wobei ein Transparent die PorträtS des

PapstS und der Erzbischöfe Clemens und Martin darstellte.

Die Reden, Lieder, Toaste trugen das Ihrige bei, die

Verehrung für den Gefangenen noch zur höchsten Begeiste-

rung zu steigern. Der Toast auf den Landsmann I. GörrcS,

„den alien und treuen Sachwalter der Rheinlande, den

unerschrockenen, tapfern Verfechter der kirchlichen Freiheit,«
wurde mit außerordentlichem Enthusiasmus aufgenommen.

So giebt sich denn überall kund, wie tief die Anhänglichkeit

an die Kirche in den Herzen aller Stände deS Volkes die

die Wurzel getrieben hat.

Frankreich. Wiewohl über die Verhandlungen des

Provinz ialkonzilS von Aix Schweigen beobachtet

wird, so wird doch so viel bekannt, daß die Bischöfe wichtige

Punkte der Theologie, der Kirchendisziplin und Diözesan-

Verwaltung besprochen haben, um jene Gleichförmigkeit ein-

zuführen, die auch in außerwesentlichen Dingen empfehlenö-

werth ist. Im theologischen Studium sollen noch weitere

Verbesserungen eingeführt, so wie auch die Pastoralkonfe-

renzen eingeleitet werden. Auch der Religionsunterricht der

Kinder, so wie. die Schulen der christl. Schulbrüder haben

die Prälaten beschäftigt. Der Bischof von Corsika, welcher

fast ohne Mittel schon ein großes und ein kleines Seminar

gegründet hat, um gute Priester zu bilden, will sein Werk

damit krönen, daß er religiöse Schullehrer über daS Land

ausbreitet, um durch sie den wilden Geist zu zähmen. Z«

einem der abgelegensten Bezirke der Insel war der Haß so

sehr eingewurzelt, daß fast keine Woche vergieng, daß nicht
ein Mensch alS Opfer der Rache fiel. Vier christl. Schul--
brüder wurden in diese Gegend geschickt; durch Beispiel
und Lehre wirkten sie mit solchem Erfolg, daß nach Ver-
lauf von einiger Zeit der Haß ausgelöscht war und die Fa--
milien ruhig neben einander lebten, alles hatte sich geändert
und die Mordthaten aufgehört. — Auch über Kultus und

Liturgie wurde verhandelt und in letzterer Beziehung be-

schloffen, den Papst um die Erlaubniß anzugehen, in der

Präfation von der Empfängniß Maria das Wort IMMN-
eàtn beizusetzen.

— Die radikalen Blätter suchten die Regierung gegen
sechs Bischöfe aufzuhetzen, welche sich zu Aix zu einer Be-
rathung über kirchliche Dinge versammelten; aber sorgfältig
verschweigen dieselben, daß um die Mitte Novembers zu
TonneinS auS mehrern Departementen eine bedeutende Anzahl
protest. Prediger sich ganz im Stillen versammelt haben.

Ihre Absicht soll sein, Schulen mit solchen Lehrern zu

errichten, wie die „christlichen Schulbrüder« oder „Jgno-
ranten« sind, welche im Fach der Erziehung beiläufig daS

sind, was die barmherzigen Schwestern bei den Kranken.
Die Erfahrung wird die Protestanten lehren, daß es leichter
ist, den Wunsch auSzusprechen, alS in Ausführung zu bringen.

Skom. Am 27. Nov. hat der K a r din al O deScalch.i
in die Hände deS hl. VatcrS seine Kardinalswürde nieder-
gelegt, um in den Jesuitenorden zu treten. Alle Zu-
rcdungen konnten ihn von seinem schon länger gefaßten Enk-
schluß nicht abbringen. Seit Jahrhunderten ist ein solcher

Fall nicht vorgekommen. Am 30. Nov. theilte der Papst in
einem außerordentlichen Consistorium dem Kardinalökollcgium
diesen Verlust mit. Die Allocution, worin der Papst die
Borzüge desselben schilderte, war öfters von Thränen unter-
brochen und ergriff Alle aufs tiefste. Allgemein wird der
Rücktritt dieses Geistlichen bedauert, der eine wahre Zierde
des hl. Kollegiums war. Joseph della Porta Radiani ist
fein Nachfolger als Generalvikar. Fürst Karl Odes-
calchi ist geboren zu Rom den 6. März 1786, war einer
der fün f K a r d i n al - Bischöse, seit 1823 Kardinal, und
jetzt zugleich Generalvikar von Rom, Bischof von Sabina,
Präfekt der Congregation der Bischöfe Großprior deS Je-
rusalemitanerordenS, Protektor vieler frommen Anstalten und
Stiftungen. Nachdem er vom Papst den apostolischen Segen
empfangen und seine Angelegenheiten geordnet hatte, vcr-
reiSte er mit einem Diener nach Verona, wo er in der
neu gegründeten Anstalt das Noviziat beginnen wird. Die-
scr Schritt erregt große Bewunderung und kann nicht ohne
Vortheile für den Jesuitenorden bleiben.

— Der ehemalige österreichische Offizier, nunmehe
Generalprokurator des TrappistenordcnS, Baron d e G e r a mö,
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hat ein neues Buch herausgegeben/ „Reise von La Trappe
nach Rom" betitelt/ das gleichsam als eine Fortsetzung
seiner vielgelesenen „Pilgerreise nach Palästina" betrachtet
werden kann. Er erzählt in diesem mehrere höchst charakre-
ristische Anekdoten über das Privatleben des jetzt regierenden
PapsteS Gregor'S XVI./ von denen wir einige hervorheben.
AlS der ehemalige Camaldulenser - Mönch Mauro Capel-
lari am 2. Februar 1831 zum Papste erwählt worden war,
fragte ihn sein Hausmeister, auf welche Weise er eS mit
seinem biö dahin höchst frugalen MittagSmahlc gehalten wissen

wolle. Wie früher, war die Antwort; oder glaubst Du denn,

mein Magen sei größer geworden, seitdem ich Papst bin?
Etne seiner Verwandten, die stch zu vermählen im Begriffe
stand, wünschte nach Rom zu kommen, um durch den Papst

selbst getraut zu werden. Papst Gregor, der jede Art von

RepotlSmuS verabscheut, erwiderte nur: sie hat ihren Pfar-
rer, das ist genug. AlS die Stelle eines GroßcommenthurS
deS Malteserordens, die Zoo» Scudi (12,Zoo.fi.) jährlich
einträgt, vacant wurde, bat man den Papst, diese für einen

feiner Neffe» anzunehmen. Ich nehme sie mit Vergnügen

an, entgegnete hierauf der Papst, allein für den Kardinal
OdeSealchi, einen durch seine Wohlthätigkeit und unge-
meine Frömmigkeit ausgezeichneten Kardinal und Vicekanzler
der katholischen Kirche.

Aegypten. Ein beträchtlicher Theil der Drusen ist

zu dem Christcnthume übergetreten. Mehrere Konsuln in

Beyrut wurden durch den dortigen Bischof eingeladen, der

Taufe von ungefähr 160 Drusen beizuwohnen, welche, um
den Verfolgungen der ägyptischen Regierung sich zu entziehen,
den Entschluß gefaßt haben, zu einem Kultus überzugehen,

der ihnen die Sumpalhien deö Paschas sichert. In allen

Dörfern der Drusen nimmt die Zahl der Neophyren täglich

zn; ihre Zahl beträgt schon über 600. Ohne Zweifel sind

politische Beweggründe diesem Entschlüsse nicht fremd. Der
Krieg, den man gegen sie führte, schloß um diese GebirgS.
krieger einen immer engern Kreis von Bajonetten, der sie

überall mit Tod bedrohte. Diese Taktik brachte sie in Ver-
zweiflung, sie legten die Waffen nieder und pflanzten auf
den nackten Berggipfeln die FriedcnSfahne auf. Nach ihrer
Uebergabe dachten sie mir Recht, daß, um wie die Christen
deö Gebirges, denen die ägyptische Politik größere Privile-
gien ertheilt, behandelt zu werden, cS am vorlhcilhaftesten
set, die christliche Religion anzunehmen. Die angesehensten
Drusen haben dies bereits gethan. Gott bedient sich ver-
schiedener Mittel und Wege zur Bekehrrng des Menschen.

Lesefrüchte.

Möchten doch geistliche und weltliche Negierungen
folgende Worte beherzigen, die wir in Fr. v.Kerz, 19 Bd.

der Kirchcngcschichte S. 274 lesen: „Wer nicht nur hie
und da einige allenfalls einer sehr großen Reform be-
dürftige Klöster aufhebt, sondern alle Klöster und selbst
die Idee deö klösterlichen Lebens zu vertilgen sucht, der
untergräbt daS Christenthum, trübt und verfinstert die hohe
Reinheit und Heiligkeit wahrhaft evangelischer Moral,
ist ein Feind der Kirche deS SohneS GotreS und, ohne daß
er eS vielleicht ahnet, auch ein Feind des Staates und der
gequälten, niedergebeugten, nach etwas Höherem sich sehnen-
den Menschheit überhaupt. " Seile 273 sagt Ebenderselbe :

„Als die große, heilige Theresia mit Errichtung ihres
Klosters nach der neuen Reform beschäftiget war, und von
allen Seilen den heftigsten Widerspruch erfahren mußte,
hatte sie eine himmlische Erscheinung, in welcher sie getröstet
und ihr die Versicherung gegeben wurde, daß ihr Gott so

wohlgefälliges Werk, trotz aller demselben jetzt entgegenstre-
benden Hindernisse, dennoch zu Stande kommen werde. In
dieser Vision vernahm sie auch aus dem Munde ihres und
unsers göttlichen Erlösers, der aber auch einst aller Welt
Richter scm wird, die merkwürdigen und besonders jetzt
vorzüglich zu beherzigenden Worte: „WaS würde au S

„der Welt ohne fromme Klöster werden!"— Da
eS jetzt, wenigstens in unserm, auf dem höchsten Gipfel der
Aufklärung und Philosophie stehenden Deutschland beinahe

gar keine Klöster mehr giebt; so kann eS darin auch
keine fromme Klöster mehr geben. Was aber nun auch,
wenn eS so fortgeht, am Ende auö der Welt werden wird,
dies läßt sich gar leicht daraus abnehmen, was sie seit dem

Triumphe moderner Weisheit biö jetzt schon geworden ist."

Ankündi gnng.
Bei Jgnaz Thüring wird die Schweizerische

Kirchenzeitung auch künftiges Jahr wieder in
der bisherigen Weise fortgesetzt werden. Die Titl.
Hrn. Abonnenten werden daher ergebenst ersucht,

ihre Bestellungen zeitgemäß zu machen. Die Redak-
tion wird sich fortwährend wieder zur Aufgabe ma-
chen, durch belehrende Abhandlungen, durch Samm-
lung von Aktenstücken, durch Vertheidigung der Kir-
che und ihrer Institutionen, durch Mittheilung er-

bauender Berichte den Katholiken diese Zeitschrist

für jetzt und später werthvoll zu machen.

Bei wöchentlicher Versendung durch die Post be-

trägt das Abonnement für den Kanton Luzern jährlich
50, halbjährlich 25 Batzen, auswärts nach Verhält-
niß des Porto mehr. Man abonnirt bet den nächst-
gelegenen Postämtern. Durch den Buch-
Handel wird diese Zeitschrift in sauber broschirten

Umschlägen wie bisher à Z0 Batzen oder 2 fl. rhein.

per Halbjahr abgegeben. Bestellungen hiefür nimmt
jede solide Buchhandlung Deutschlands und der

Schweiz an.
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